
Benutzungs-  urnd  Eratgelfoiirdnung

füv  öas  Kultcirhaus  in Geisa

Auf  der Grundlage  der §§ 2, 18 und 54 der Th=jringer  Gemeinde-  und Landkreisordnung
(Thüringer  Kommunalordnung  -  ThürKO)  i.d.F.  der  ISleubekanntrnacl'iung  vom  28. Januar  2003
(GVBI.  S. 41) zuletzt  geändert  durch  Artikel  33 des Geseitzes  vonri  02. Juli 2ü24  (GVBI.  S.
2771288)  hat der Stadtrat der Stadt Geisa  in der Sitzung am 26.06.2025 die folgende
Benutzungs-  und Entgeltordnung  beschlossen:

§1

Allgeme:nas

(1)  Die Stadt  Geisa  ist Eigentümerin  des Kultui'hauses  in der Bahnhofstraße  8 in 36419
Geisa.  Sie stellt  das Kulturhaus  im Rahmen  vori  freien  Kapazitäten  Interessenten  für  die
Durchführung  von  kulturellen,  kommerziellen  oder  privaten  Veranstaltungen  nach
Maßgabe  dieser  Benutzungs-  cind Entgeltordricing  privatrechtlich  ganz  oder  teilweise  zur
Verfügung.

(2)  Das Mietverhältnis  zwischeri  dem Mieter  und der  Stad't  Geisa  als Vermieterin  wird  unter
Zugrundelegung  der  Benutzungs-  und  Entgeltbedirigungen  dieser  Benutzungs-  und
Entgeltordnung  vertraglich  über  den  Abscöluss  eines  Mietvertrags  vereinbart.  Mit
Unterzeichnung  des Mietvertrags  erkennt  der  f!iieteir  die durch  diese  Benutzungs-  und
Entgeltordnung  geregel'ten  Benutzurigs-  und  Entgeltbedingungen  als verbindlich  an.

(3)  Der  Abschluss  des  Mietvertrags  bedarf  der  Schriföcrm.

(4)  Von der Benutzungs-  und Entgeltordnung  abweichende  Vei"einbarungen  bedürfen  zu
ihrer  Wirksamkeit  der  Schriftform.

(5)  Ein Rechtsanspruch  auf  Vermietung  des Kultui-hauses  besteht  nicht.

(6)  Der  Mieter  ist stets  Veranstalter.  Der  Mieter  ist :.illeiniger  Vertragspartner  der  Vermieterin.
Sind  mehrere  Personen  Mieter,  haffen  Sie ais  Gesamtschuldneir.

§2

Vermietuvig

(1)  Je Veranstaltung  ist grundsä'«zlich  ein gesonderter  IXietverti-ag  zu schließen.  Sofern
während  der  Mietdauer  (vgl.  § 8)  von  dern  Mieter  an  aufeinanderfoIgenden
Kalendertagen  mehrere  Veranstaltungen  durchgeführt  werden  (z.B.
KarnevaIsveranstaItungen),  genügt  der Abschluss  eiries  Mietvertrags.  In diesem  Fall
fallen  je  Veranstaltung  gesonderte  Raummieteri  an.  Die  Vermietung  erfolgt  nach
entsprechender  schriftlicher  Antragstellung  dbirch de'ri lnteressenten  an das  Bürgerbüro
der  Stadt  Geisa  und dem Abschluss  eines  Metvertrags.  Der  Antrag  kann  frühestens  12
Monate  vor Mietbeginn  gestellt  werden;  er muss  spätestensi  'I Monat  vor Mietbeginn
gestellt  sein. Im Antrag  ist die  Art  der  Veranstailtung  (privat,  kornmerziell)  anzugeben.

(2)  Die Stadt  entscheidet  über  die Annahme  des  Antrages.  Der  Abschluss  des Mietvertrags
kann  insbesondere  abgelehnt  werden,  wenn
a)  die Art  der  Veranstaltung  eine  Vermietung  nicht  zulässt  (z.B. extreme  politische  oder

religiöse  Veranstaltungen),
b)  der  Antrag  nicht  rechtzeitig  gestellt  worden  ist,
c)  der  Vermieterin  gegen  den Mieter  aus eiriein  vorangegangenem  Mietverhältnis  noch

offene  Forderungen  zustehen,  oder
d)  die Stadt  eine  eigene  Veraristaltung  durcrfühit.

1



§3
Mietgegenstand  / Mieuweic:k

(1)  Die  Vermieterin  vermietet  dem  Mieter  die  im  'Vertrag  t'estgelegten  Räume  des
Kulturhauses  einschließlich  eingebauten  Theken  (ohne  Schai'ikanlagen)  und sonstigem
Inventar  sowie  ggf. technischer  Anlagen  i.S.v.  Atsatz  3. Nicht  mitvermietet  werden  die
Räume  des Jugendclubs  im Kellergeschoss,.ier  Tregpenaufgang  -  ausgehend  von den
Räumen  des Jugendclubs  -  vom Kellergeschoss  in das Erdgeschoss,  die Toiletten  des
Jugendclubs  im Erdgeschoss  sowie  der  Vorpiatz  und die Parkflächen  des Kulturhauses.
Außerdem  sind von der  Vermietung  die von außen  zugängliche  öffentliche  Toilette  im
Eingangsbereich  des Erdgeschosses  sowie  der  Lasteriaufzug  aiusgenommen.

(2)  Vermieterin  und Mieter  fertigen  bei Beginn  und Beendigung  des Mietverhältnisses  jeweils
gemeinsam  eine  Beschreibung  der vermieteteri  R:ibirrie  einschließlich  des Inventars
sowie  technischer  Anlagen  i.S.v.  Absatz  3 (Ubecgabe-  und Rückgabeprotokoll)  an, in der
Umfang  und  Zustand  im Zeitpunkt  der  Überlassung  unc.i Rückgabe  der  Räume
einschließlich  des  Inventars  sowie  technischer  Anlaigen  i.S.v.  Absatz  3 festgestellt
werden.

(3)  Techriische  Anlagen  (wie  Beschallungsanlage,  Leinwand  und Beamer)  können  ebenfalls
angemietet  werden.  Im  Falle  der  Anmie'i:ung  techr,ischer  Anlagen  dürfen  diese
ausschließlich  von  einem  Bediensteten  der  Verrnieterin  bedient  werden.

(4)  Der  Mietgegenstand  darf  vom  Mieter  nur  1'ür den  vereinbarten  Mietzweck  unter
Beachtung  der  Benutzungs-  und Entgeltbedingungen  genutzt  werden.

@4
Llrnterverm:etung  / Gebrauchsüierlassuiyg  an Drite

Eine Untervermietung  oder  sonstige  GebrauchsüberIassung  an Dritte  ist dem Mieter  nur mit
vorheriger  schriftlicher  Zustimmung  der  Vermieterin  gestattet.

§5
Pfichten  öes  lUlieters

(1)  Der Mieter  hat dafür  Sorge  zu tragen,  dass  seine  Angehörigen,  Mitarbeiter,  Gäste,
Besucher,  beauffragte  Lieferanten,  Dienstleis=er  scwie  sonstige  Dritte  nur die nach  dem
Mietvertrag  angemieteten  Räume  betreten.

(2)  [)er  Mieter  hat der  Vermieterin  einen  Verantwürtlichen  zu benennen,  der  während  der
Veranstaltung  im  Mietgegenstand  anwesend  urid für die Vermieterin  erreichbar  sein
muss.

(3)  Der  Mieter  hat  alle  erforderlichen  öffentIich-rechtlichert  Genehmigungen  zur
Durchführung  der Veranstaltung  auf eigene  Kosten  einzuholen.  Die Erfüllung  dieser
Verpflichtungen  ist der Vermieterin  auf Verlangeri  uriverz €:tglich  nachzuweisen.  Die
Vermieterin  übernimmt  keine  Gewähr  für  die Erteilung  der  riotwendigen  Genehmigungen.

(4)  Der  Mieter  hat für die  rechtzeitige  Anzeige  einer  ö(fentlichen  Veranstaltung  beim
Ordnungsamt  zu sorgen.

(5)  Die  Verwendung  von  offenen  Feuerquellen  und  sonstigen  rauch-,  dampf-  und
feuerentwickelnden  Stoffen  (z.B.  Kerzen,  Wunderkerzen,  Glücks-  bzw. Himmelslaternen,
Feuerwerkskörpern,  pyrotechnischen  Artikeln,  Sternwerfern,  gasgefüllten  Luftballons
usw.)  ist untersagt.  Der Mieter  ist verpflichte't  dafür  zu sorgen,  dass  dieses  Verbot
eingehalten  wird.
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(6)  Für sämtliche  Räume  des  Mietgegenstandes  besteht  Rauchverbot.  Der  Mieter  ist

verpflichtet,  dafür  zu sorgen,  dass  das  Rauverbot  eingeh:ilten  wird.

(7)  Der  Mieter  stellt  die  Vermieterin  von  Ansprüchen  Dritter  auf  Ersatz  von  Schäden  frei,  die

diesen  im Falle  der  Verletzung  der  Pflichten  nach  Absatz  5 und Absatz  6 entstanden

sind.  Weiterhin  ist der  Mieter  im Falle  der  Verletzung  der  Pfiichten  nach  Absatz  5 und

Absatz  6 der  Vermieterin  zum  Ersatz  der  Kosten  verpflichtet,  die durch  das  Anschlagen

der  Rauchmeldeanlage  (z.B.  Einsatz  der  Feuerwehi-)  eritsteheri.

(8) Es ist dem  Mieter  nicht  gestattet,  den  Mietgegeristanci  zur  Durchführung  von

Veranstaltungen  zu  nutzen,  deren  Inhalte  sich gegen  die freiheitlich  demokratische

Grundordnung  richten oder  strafbare  Handlungen  nach  dem  Strafgesetzbuch  befürchten

lassen.  Gleiches  gilt für Veranstaltungen,  in denen  extreme  politische  und religiöse

Ansichten  vertreten  oder  vermittelt  werden.  Lieder  und  Redebeiträge,  die  dem

nationaIsoziaIistischen  oder  kommunistischen  Gedankengut  zuzuordnen  sind,  sind

untersagt. Das Tragen  oder  Zeigen  von  Syrnbolen  der nationalsoziaIistischen  oder

kommunistischen  Diktatur  ist im  Mietgegenstand  untersagt.  Der Mieter  hat dafür  zu

sorgen,  dass  diese  Verpflichtungen  durch  seine  Angehörigen,  Mitarbeiter,  Gäste,

Besucher,  beauftragte  Lieferanten,  Dienstleister  sowie  soi-istige  Dritte  eingehalten

werden.

(9)  Der  Mieter  hat  die  öffentliche  Sicherheit  und  Orönung  vor  und  iiv'ährend  der  Veranstaltung

zu gewährleisten.  Die zur  Abwicklung  der  Veranstalturig  erforderlichen  Sicherheits-  und

Ordnungskräfte  hat  der  Mieter  auf  eigene  Kos'ten  zu stellen.  Ff.:ir den  Einsatz  von  Polizei,

Feuerwehr  und Sanitäts-/Rettungsdienst  hat der Miia'ter  auf seine  Kosten  zu sorgen,

soweit  dies  erforderlich  ist.

(10)  Der  Mieter  trägt  die  Verantwortung  für  den  or:inungsgeirr.äßen  und  störungsfreien  Ablauf

der  Veranstaltung.

(11)  Der  Mieter  übernimmt  die ordnungsgemäße  Ei-:tsorgung  der  Abfälle  auf  eigene  Kosten,

bezieht  diese  ggf.  von  dem  Ver'sorgungsträger  selbst  urid  zahlt  hierfür  direkt  an diesen.

(12)  Der  Mieter  ist verpflichtet,  sicherzustellen,  dass  bei der  Veranstaltung  eine  maximale

Anzahl  von 500 Persorien  im Saal  des  Erdgeschosses  des Mietgegenstandes  nicht

überschritten  wird.  Der  ieter  stellt  die  Vermieterin  von  Ansprüchen  Dritter  auf  Ersatz  von

Schäden  frei,  die  diesem  im Falle  der  Vecletzung  der  Pflicht  nach  Satz  1 entstanden  sind.

(13)  Sämtliche  Feuermelder,  Rauchmelder,  Alarmauslöser,  Feuerlöscher,  Hinweisschilder  auf

Rettungswege  und Notausgänge,  elektrische  Verteilungs-  urid Schalttafeln,  Heiz-  und

Lüffungsanlagen  müssen  zwingend  frei zugärig:ich  sein  und unverstellt  bleiben.  Das  gilt

insbesondere  auch  für  die  Rettungswege  und  ISfötausgäinge.  Die  Ausgänge  und  die  Türen

müssen  bei jeder  Veranstaltung  unverschlossen  sein.

(14)  Stühle  und  Tische  können  von  der  Vermieterin  im vorh=indenen  Umfang  zur  Verfügung

gestellt  werden.  Die  Bestuhlung  ist vom  Mieter  vorzurielimen.

(15)  Für  jegliches  Kleininventar,  wie  z.B.  Geschirr,  Besteck,  (31äser,  Kaffeemaschine,  hat  der

Mieter  zu sorgen.

(16)  Die gastronomische  Versorgurig  der  Veransfültung  ist durch  den  Mieter  sicherzustellen.

Die Bewirtung  kann  insoweit  durch  den Mieter  selbst  oder  einen  von ihm beauftragten

Gastronom  erfolgen.  Der  Mieter  hat  die gesetzlichen  Bestimmungen  zum  Umgang  mit

Lebensmitteln  zu beachten  und  einzuhalten.

(17)  Kommt  es während  der  Veranstaltung  zu einer  Havarie,  so hat  der  Mieter  für  Abhilfe  zu

sorgen.
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(18)  Das  Abbrennen  von Feuerwerken  außerhalb  des Mieitgegensfandes  bedarf  gesonderter
behördlicher  Genehmigung.

(19)  Der  Mieter  hat für  die Einhaltung  sämtlicher  weifürer  einschlägiger  Bestimmungen,  wie
z.B. des Jugendschutzgesetzes,  der Gewerbeordnung  usw. zu sorgen,  soweit  sie im
Zusammenhang  mit der  Durchführung  der  Verans'taltung  stehen.

(20)  Die Werbung  für  die Veranstaltung  ist alleinige  Sache  des  Mieters.  Die Werbung  hat den
Mieter  als Veranstalter  deutlich  zu bezeichnen.

(21)  TieredürfenzuVeranstaItungennichtmitindenMietgegenstai-idgenommenwerden.

§6
Gebrauch  des  Mietgegenstanöes;  I-laföung  des  Mieteg's

(1)  Der  Mietgegenstand  ist vom  Mieter  schonend  urid  pfleglich  zu behandeln.

(2)  Der  Mieter  haffet  der  Vermieterin  für  alle Schäden  inneföalb  des Mietgegenstandes,  die
er durch  die Vorbereitung,  die  Durchführurig  cind die nachfolgende  Abwicklung  der
Veranstaltung  schuldhaff  verursacht.  Der Mieter  haftet  hierbei  auch für Schäden,  die
durch  seine  Angehörigen,  Mitarbeiter,  Gäste,  Besucher,  beauftragte  Lieferanten,
Dienstleister  sowie  sonstige  Dritte  verursacht  wierderi.  Gleiclies  gilt für Schäden,  die
durch  Verletzung  einer  in diesem  Vertrag  übernommenen  Verpflichtung  entstehen.

(3)  Der  Mieter  haftet  auch  für  etwaige  Schäden  oder  Verunreinigungen  an Grundstück  und
Gebäude  außerhalb  des Mietgegenstandes,  diia VOr'l  dem Mieter,  seinen  Angehörigen,
Mitarbeitern,  Gästen,  Besuchern,  beauftragten  l..ieferanten,  Dienstleistern  sowie
sonstigen  Dritten  verursacht  urid zu vertreten  sirid.

(4)  Der  Mieter  stellt  die Vermieterin  von  etwaigen  Haftungsansprüchen  seiner  Angehörigen,
Mitarbeiter,  Gäste,  Besucher,  beauftragten  Lieferai'iten,  Dienstleister  sowie  sonstiger
Dritter  frei, die im Zusammenhang  mit der  Benatzung  des Mietgegenstandes  sowie  der
Zugangsbereiche  zum  Mietgegenstand  steher.

(5)  Die Pflicht  zur  Reinigung  des Grundstücks  und  zuc Schnee-  und Eisbeseitigung  liegt beim
Mieter.  Der  Mieter  stellt  die Vermieterin  von alien  Ansprücheri  Dritter  frei, die sich aus
einer  Verletzung  der  VerkehrssicherungspfIicht  ergeben.

(6)  Der  Mieter  übernimmt  für  die  Mietdauer  die  'VerkehrssicherungspfIicht  für  den
Mietgegenstand  Im Innenverhältnis  stellt  der Mieter  die Vermieterin  von Ansprüchen
Dritter  aus  Verletzung  der  VerkehrssicherurigspfIicht  fyei.

(7)  Der  Mieter  ist  verpflichtet,  für  die  Veranstaltung  eirie  Betriebs-/\/eranstaIter-
/HaftpfIichtversicherung  in ausreichender  Deckuogsheihe  auf  seine  Kosten  abzuschließen
und während  der  Dauer  des Mietverhältnisses  aufrechüzuerhal'ten.  Bei Verletzung  dieser
Pflicht  stellt  der  Mieter  die  Vermieterin  von allen  Haftungsanspr €ichen  Dritter  frei.

!7
Haftung  der  Vevmi:eteriiri

(1)  Die  verschuldensunabhängige  Garantiehafiurig  dec Vermieterin  wegen  anfänglicher
Sachmängel  des  Mietgegenstandes  wird  ausgeschlossen.
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(2)  Schadensersatzansprüche  des  Mieters  irn Übrigen,  einschließlich  solcher  aus
vorvertraglichen  Schuldverhältnisse  und  unertaubter  Handlung,  können  nur geltend
gemacht  werden,  soweit  sie
a)  auf Vorsatz  oder grober  Fahrlässigkeit  der Vermieterin  oder  ihres gesetzlichen

Vertreters  oder  ihrer  Erfüllungsgehilfen,  oder
b)  auf  der  fahrlässigen  Verletzung  einer  wesentlichen  Vertragspflicht  durch  die

Vermieterin  oder  ihrer  Erfüllungsgehilfen,  oder
c)  auf einer  zu  einer  Verletzung  des  Lebens,  des  Körpers  oder der Gesundheit

führenden  fahrlässigen  Pflichtverletzung  der  'ii/ermieterin  oder  ihrer  Erfüllungs-
gehilfen,

d)  auf  dem Fehler  einer  zugesicherten  Eigenschaft  des  Mietgegenstandes,  oder
e)  auf einer  zwingenden  gesetzlichen  Haftung  der Vermieterin  oder  ihrer  Erfüllungs-

gehilfen  beruhen.

(3)  Minderung  und/oder  Zurückbehaltung  und/oder  Aufrechnung  durch  den  Mieter  gegen  den
MietzahIungsanspruch  der Vermieterin  sind ausgeschlossen,  wenn  und solange  die
Forderungen  des Mieters  nicht  rechtskräftig  festgestellt  oder  i.inbestritten  sind. § 556  b
Absatz  2 BGB  bleibt  hiervori  unberührt.

§8

Mietöauer

(1)  Der  Mietgegenstand  wird  für die im Mietvertrag  vereinbarte  ,i«eit gemietet.  Die Mietzeit
beträgt  in dem Zeitraum  von ontag  bis Freitaig rriindesteris  zwei  Kalendertage  (sie
beginnt  z.B. um 10:OO Uhr  am Veranstaltungstag  und endet  urri 1C):OO Uhr  des  Tages,  der
dem  Veranstaltungstag  folgt).

(2)  Fällt  der  Veranstaltungstag  auf  einen  Freitag,.Samstag  oder  Sonntag,  beträgt  die Mietzeit
mindestens  vier  Kalendertage  (sie beginnt  dann  spätestens  am Freitag  z.B. um 10:OO
Uhr  und endet  frühestens  am darauffolgenden  Montag  um 1 C):CIO Uhr).

(3)  Das  Mietverhältnis  endet  mit Ablauf  der  Zeit,  für  die es eingegangen  ist, ohne  dass  es
einer  Kündigung  bedarf.

§9

Entgelt

(1)  FürdieVermietungwirdeinprivatrechtlichesEntgelterhoben.

(2)  Das  Entgelt  besteht  aus
a)  der  Raummiete  gemäß  Anlage  1,
b)  der  Miete  für  die Überlassung  von  technischen  A»ilagen  gemäß  Anlage  1,
c)  ggf. der Bedienstetenkosfen  (=  Kosten  für die Abstellung  des Bediensteten  der

Vermieterin  zur  Bedienung  der  technischen  Anlagen)  gemäß  Anlage  1 und
d)  den auf  die Mietdauer  entfallenden  Betriebsi<osteci  iü  Sinne  von  Absatz  3.
Abweichend  von Satz  4 besteht  das  Entgelt  für  den \/eranstalter  des  Traditionskarnevals
in Geisa  aus

a)  der  Raummiete  gemäß  Anlage  2 und
b)  den auf  die Mietdauer  entfallenden  Betriebskosteci  iü  Sinne  von  Absatz  3.
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(3)  Betriebskosten  sind  alle  Betriebskosten  im Sinne  der  13etriebskostenverordnung  (BetrK\/)
sowie  folgende  Kosten,  soweit  sie nicht  bereits  VOl'l  der  BetrKV  erfasst  werden:

a) die  Stromkosten;

b) die  Kosten  der  Endreinigung  und  -pflege  der  Mietfläche.

Wasser  und  Strom  werden  nach  dem  erfassten  Verbi-ai..ich  abgerechnet.  Die  Wärme  wird

nach  dem  Anteil  der  Mietfläche  umgelegt.  Die Kosfen  der  Endreinigung  und -pflege

werden  nach  der  Mietfläche  abgerechnet.

Alle  Betriebskosten  werden  anteilig  auf  der  Grundlage  der  aktuellen  Abrechnung  des

jeweiligen  Versorgungsträgers/Betreibers  eriüittelt  und  berechnet.  Soweit unterjährig
keine  aktuelle  Abrechnung  des Versorgungsfrägers  bzw.  Betreibers  vorliegt, ist die

Vermieterin  berechtigt,  die Betriebskosten  auf  der  Grundlage  der  letzten  Abrechnung  des

jeweiligen  Versorgungsträgers  bzw.  Betreibers  zu ermitfeln  und  zu berechnen."

(4)  Die Betriebskosten  sind  ohne  Rücksicht  darauf  zu zalilen,  ob und  in welchem  Umfang
der  Mieter  Räume  und Anlagen  tatsächlich  benutzt.  it Ablaiuf  von  einem  Monat seit
Zugang  der  Betriebskostenabrechnung  sind  Ein'wendungen  des  Mieters gegen  die

Richtigkeit  ausgeschlossen,  wenn  die  Vei-mieterin  auf  diese  Konsequenz  in der
Abrechnung  oder  einem  entsprechenden  Beglaitschreiben  hingewiesen  hat.

(5)  Die  Vermieterin  ist  berechtigt,  die  Vermietung  des  Mieitgegenstandes  von  der

Hinterlegung  einer  Kaution  als SicherheitsIeis'icing  abhängig  zi,i machen.  Die Barkaution
ist vom  Mieter  in Höhe  des  dreifachen  Betrages  der  Raurnmie'te  auf  ein offen  gegenüber

der  kontoführenden  Bank  als Kautionskonto  ausgewiesenes  Konto  der  Vermieterin  zu

leisten.

§ IO

AToweicöende  M:etzah!ungsregelung

(1)  Auf  Antrag  des  Mieters  kann  für  den  Mietgegenstand  eine  Reduzierung  der Raummiete
vereinbart  werden.  Voraussetzi..irig  für  diese  Recluzieiurig  ist, dass  der  Mietgegenstand  in
Erfüllung  von  Gemeindeaufgaben  genutzt  wirc,  vgl.  § 6-7 Abs.  4 ThürKO'.

(2)  Unter  Erfüllung  von  Gemeindeaufgaben  in  aie:sem  Sinne  sind alle Aktivitäten  von
natürlichen  Personen  und juristischen  Perso;ren  des Pt-ivatrechts  und des  öffentlichen
Rechts  mit Sitz  in der  Stadt  Geisa  zu verstehen,  die die Stadt  bei der  Erfüllung  ihrer
Aufgaben  (vgl.  § 2 ThürK02)  cinterstützen  odar  entlasteri  und  zu diesem  im öffentlichen
Interesse  liegenden  Zweck  deri  Mietgegenstarid  anmieteri  möchten.

(3)  Im Einzelnen  müssen  für  eine  Reduzierung  der  Racirrimiete  folgende  Voraussetzungen
erfüllt  sein:

'  § 67 Abs. 4 ThürKO  lautet:
,,Das Verschenken  iu'id die unentgeltliche  Überlassung  von Gemeind,'vermögen  sind unzulässig. Die (...)
Überlassung  von Gemeindevermögen  in Erf'ullung  von Gemeindeaufgaben  (...)  föllt  nicht  unter dieses Verbot."

2 § 2 ThürKO  lautet:
,,(1) Eigene Aufgaben  sind alle Angelegenheiten  der örtlichen  Gemeinschaft,  die in der Gemeinde  wurzeln  oder

auf  sie einen spezifischen  Bezug  haben (Aufgaben  des eigenen  Wirkungskreises).
(2)  Zu den Aufgaben  des eigenen Wirkungskreises  gehören iasbesondere die harmonische  Gestaltung  der

Belange von Wirtschaft  und Gewerbe,  die Bauleitplanu.ig,  die Gewährleistung  des örtlichen  öffentlichen
Nahverkehrs,  die Versorgiu'ig  mit Energie und Wasser, die Abwasserbeseitigiu'ig  und -reinigung,  die
Sicheriu'ig  und  Förderung  eines bedarfsgerechten  öffemlichen  Angebotes  an Bildungs-  und
Kinderbetreuungseinrichtiu'igen,  die Entwicklung  der Freizeit-  und Erholungseinrichtungen  sowie des

kulturellen  iu'id sportlichen  Lebens,  der öffentliche  Wo}inungsbau,  die gesuridheitliche  und soziale
Betreuung,  die Aufrechterhaltung  der öffentlichen  Reinlichkeit,  das Bestattungswesen  und  der
Brandschutz.

(...)"
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a)  Einreichung  eines  Antrags  von einer  natürlichen  [:'erson  oder  juristischen  Person  des
Privatrechts  oder  öffentlichen  Rechts  mit  Sitz  in der  Stadt  Geisa  und

b)  Angabe  des  Grundes  der  VeranstaIturig/Anrnietung,  der  den  Zweck,  einer
Gemeindeaufgabe  (vgl. § 2 ThürKO)  zu dienen,  erfüllen  muss  und nicht  rein privat
oder  kommerziell  motiviert  sein  darf.

(4)  Die Raummietermäßigung  beläuff  sich,  abhängig  von'i  (:irad  dec Unterstützung/Entlastung
der  Stadt  von ihren  Gemeindeaufgaben,  auf  50 % bis Zu IOO % der  Raummiete.

(5)  Die Reduzierung  umfasst  ausschließlich  die Raumrriiete.  Von der Reduzierung  werden
weder  die Betriebskosten  noch  andere  Entgelte  im Siiine  von § 9 erfasst.

(6)  Für  Veranstaltungen,  bei denen  Eintrittsgeldei-  eirhoben  werder'i,  wird  grundsätzlich  keine
Reduzierung  im obigen  Sinne  für  die Raummiete  gewäöri  Für kommerziell  ausgerichtete
Veranstaltungen  wird  keine  Befreiung  von  der  Racimmiete  gewährt.

(7)  Es besteht  kein Rechtsanspruch  auf Reduzierung  der Rauriqmiete.  Die Entscheidung
über  die Reduzierung  der  Miete  dem  Grunde  .irid öer  I-löhe  nach  triffl  die Vermieterin.

!  ji
Fälligkeit  des  Entge!ts

(1)  Das Entgelt  ist nach Ablauf  der Mietzeit  irinerhalb  von zwei Wochen  nach Zugang
gesonderter  Rechnung  einschließlich  Betriebskosteriabrechnung  zur Zahlung  fällig,
sofern  keine  anderweitigen  Zahlungsvereinbarungen  iin Mietvev}rag  geregelt  werden.

(2)  Ist die Hinterlegung  einer  Kaution  (§ 9 Abi;.  5) vereinbart,  so ist diese  vom Mieter
innerhalb  von zwei  Wochen  naich Mitteilung  dev Kontovevbindung  eines  offen  gegenüber
der kontoführenden  Bank  als Kautionskontc  ausgewieseneri  Kontos  der Vermieterin,
spätestens  jedoch  vor  Mietvertragsbeginn,  zur  Zahlung  auf  dasselbe  fällig.  Solange  die
Mietsicherheit  nicht  geleistet  ist, erhält  der  Mie'.:er ke:rien  Zugang  zum Mietgegenstand.
Hierdurch  bedingte  Verzögerungeri  hat der li/lieter  zu vertreten;  er wird hierdurch  von
seinen  vertraglichen  Verpflichtungen  einschlief:!lich  der  Mietzahiungspflicht  nicht
entbunden.

§ 12
Außerordentliche  fristlose  Künd:g:iyiüig  aus  wichtigem  Grund;

AußerordentJicie  Kündigung  rnit  gesetzl:chev  Frist

(1)  Vermieterin  und Mieter  können  den Mietvertrag  bei Vorliegeri  eines  wichtigen  Grundes
außerordentlich  ohne  Einhaltung  einer  Kündigungsfrisit  kündigen.  Jede  Vertragspartei  ist
zur  außerordentlichen  fristloseri  Kündigung  aus  wichtigem  Grui-id  berechtigt.  Ein wichtiger
Grund  liegt  für  die Vermieterin  neben  den gesetzlich  geregelten  Fällen  insbesondere  vor,
wenn

a) der Mieter eine eidesstattliche Versicherung gem. g5 807 ZPO (oder eine
vergleichbare  Erklärung)  abzugeben  hat,  ein  außergerichtliches  der
Schuldenregulierung  dienendes  Verfahren  eingeleitet  oder  seine  Zahlungen
eingestellt  hat  oder

b)  der Mieter  mit der  Leistung  der  vereinbarteo  Sicherheitsleistung  (Kaution)  in Verzug
ist und  diese  Mietsicherheit  nicht  bis zum  Mietbegirin  geleistet  hat oder

c) der  Mieter  die erforderlichen  öffentlich-rechtlichen  Genehmigungen  zur  Durchführung
der  Veranstaltung  nicht  unverzüglich  nachgewieseri  hat  oder

d)  der  Mieter  den  Mietgegenstand  vertragswidrig  nutzf  oder
e)  der Mieter  sonstigen  wesentlichen  vertragiicheri  Verpflicitungen  trotz  Abmahnung

nicht  innerhalb  angemessener  Frist  nachkommf  cit'ler
f) der  Mietgegenstand  infolge  höherer  Gewalt  nicht  zur  Verfügung  gestellt  werden  kann

oder
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g) der Mietgegenstand  infolge  anderer  von  der V'ei'mieterin  nicht  zu  vertretender
Umstände  nicht  zur  Verfügung  gestellt  werden  kanri.

(2) Die Vermieterin  wird  im Falle  des  Absatzes  1 Buchstaberi  f) urid  g) dem  Mieter  eine  etwa
bereits geleistete  Kaution  zurückzahlen.  Weitergeheride  Ansgrüche  des Mieters  sind
ausgeschlossen.

(3) Das  Recht  zur  außerordentlichen  Kündigung  mit  gesetzlicher  Fcist  bleibt  bestehen.

(4) Jede Kündigung  muss  schrifflich  erfolgen.  Für  die Rechtzeitigkeit  der  Kündigung  kommt
es nicht auf  die  Absendung,  sondern  auf  den  Zugarig  des  Kündigungsschreibens  an.

§ 13
Ordlentliche  Kündtgung  durchi  den  Mieter

(1)  Der  Mieter  ist zur  Kündigung  des  Mietvertrags  ari je«iem  Tag  zum  Ablauf  des  folgenden
Tages  berechtigt.

(2) Bei  Kündigung  des  Mietvertrags  durch  den  Mieter  werden  Kos'ten  in Höhe  von  15 % der
vereinbarten  Raummiete,  wenn  zwischen  derr  28. Tag  und 15.  Tag  vor  dem  vereinbarten
Mietbeginn  und 50 % der  vereinbarten  Rac'mmiete,  wenn  al:i  dem  44. Tag  vor  dem
vereinbarten  Mietbeginn  gekündigt  wird,  als pabischalierter  Schadensersatz  fällig.

(3) Dem  Mieter  steht  es zu, nachzuweisen,  dass  dec  Verrnieterin  durch  die Kündigung  des
Mietvertrags  kein  Schaden  oder  nur  ein  wesentlich  niedrigerer  Schaden  entstanden  ist.

(4) Die  Kündigung  muss  schriftlich  erfolgen.  Für  c:ie Re:cl'*tzeitigkeit  der  Kündigung  kommt  es
nicht  auf  die  Absendung,  sondern  auf  den  Zug,arig  des  J<€indigungsschreibens  an.

§ i4
Übergabe  / Rückgabe  des  lMl:etgegenstanc)es

(1)  Die  Übergabe  des  Mietgegenstandes  an deri  Mieter  er1olgt  durch  die Vermieterin  zum
vertraglich  vereinbarten  Mietbeginn  mittels  Übergabeprotokoll.  Die  Übergabe  des
Mietgegenstandes  an den Mieter  hat  zwischeri  8:01.) Ulqr und 13:00  Uhr  am Tag  des
Mietbeginns  zu erfolgen.  Im Rahmen  der  Übergabe  erfolgt  durch  die Bediensteten  der
Stadt eine  Einweisung  in die Benutzung  elek'trischer  Geräti=.  der  Spülküche  und der
elektrischen  Bedienung  für  Licht  und  Fenstervoföänge.

(2)  Die  Rückgabe  des  Mietgegenstandes  an  die  Vermieteriri  erfolgt  zum  vertraglich
vereinbarten  Mietende  mittels  Rückgabeprotokoll.  Die Rückgabe  des  Mietgegenstandes
an die Vermieterin  hat  zwischen  8:OC) Uhr  und 13:C:iO Llhr arn Tag  des  Mietablaufs  zu
erfolgen.

(3)  Schlüssel  für die Schließanlage  sind  bei Beendigurig  des (Vlietverhältnisses  zurückzu-
geben.  Geschieht  dies  trotz  Mahnurig  nicht,  ist  die  Veimieterin  berechtigt,  die
entsprechenden  Schlösser  und  Schließanlage  auf  Kosten  des  Mieters  auszutauschen.

(4)  Der  Mieter  hat der Vermieterin  den  Mietgegeristand  zum  vertraglich  vereinbarten
Mietende  in ordnungsgemäßem,  besenreinern  und  vollstäridig  geräumten  Zustand
zurückzugeben.  Für  sämtliche  Aufwendungeri,  die der Vern"iieterin  durch  Verletzung
dieser  Pflichten  durch  den  Mieter  entstehen,  haffet  der  Mieter.  Die  Endreinigung  und  -
pflege  des  Mietgegenstandes  wird  von  der  Vermieterii-i  vorgenommen.

(5)  Eingebrachte  Gegenstände  des Mieters  könne.n  voi-i  der  Vecmieterin  nach  Ablauf  der
Mietzeit  auf Kosten  des  Mieters  entfernt  ui-d  erits.oi'gt  werden.  Eine  Haftung  der
Vermieterin  hierfür  wird  ausgeschlossen.
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(6)  Beim  Verlassen  des Mietgegenstandes  hat sich der  )\Aieter davon  zu überzeugen,  dass
sämtliche  elektrischen  Geräte  ausgeschaltet  sii'rd  und  Eingangstüren,  Fenster,
Rettungswege  und Notausgänge  ordnungsgemäß  verschlossen  sind. Der Mieter  haftet
für  sämtliche  aus der  Verletzung  dieser  Pflichten  pesuttierenden  Schäden.

§ 15
Hausrectyt;  Zutrittsrectit

(1)  Dem  Mieter  steht  im Mietgegeiistand  das Hausrecht  gegenübera  Dritten  zu. Er hat  für  die
Einhaltung  der vertraglichen  Regelungen  der Benutzungs-  und Entgeltordnung  durch
Dritte  zu sorgen.  Der Vermieterin  steht  im Mietgegenstand  öas Hausrecht  gegenüber
dem  Mieter  zu. Verletzt  der  Mieter  seine  Pflicht  aus Satz  2, ist die Vermieterin  berechtigt,
das Hausrecht  gegenüber  Dritten  auszuüben.  Das t-lausrech't  der  Vermieterin  wird  von
deren  Bediensteten  ausgeübt;  deren  Anordnungen  ist Folge  zu leisten.

(2)  Den  Bediensteten  der Vermieterin  ist wähi-ehd  der Veranstaltung  ein jederzeitiges
Zutrittsrecht  zum Mietgegenstand  zum  Zweck  der Rrüfung  und Einhaltung  der  Pflichten
durch  den  Mieter  zu gewähren.

(3)  Zur Abwendung  drohender  Gefahren  ist clie  Vermieterin  jederzeit  berechtigt,  den
Mietgegenstand  zu betreten.

§ 16
Bauliche  Veränderungen  durich  den  Mieter;
Anbringen  von  Reklame  urm  De!<.oirationen

(1)  Zu  baulichen  Veränderungen,  An-,  Uni-  oder  Einbaciten  einschließlich  der
Anbringung/\/eränderung  von fest installiederi  Einrichtungen,  farblichen  Gestaltungen
oder  sonstigen  nachhaltigeri  Veränderungen  irinerhalt:i  und  außerhalb  des
Mietgegenstandes  ist  der  Mieter  nich!  berechtigt.  Gleiches  gilt  für  die
Anbringung/\/eränderung  von  RekIameeinrichtungen,  Schildern  und  sonstigen
besonderen  Einrichtungen.

(2)  Zur  Anbringung  von  Dekorationen  und deigleicheci  (wie z. B. durch  Benageln  und
Bekleben  von Wänden,  Fußböden,  Decken,  föventar  oder  Ahnlichem)  innerhalb  und
außerhalb  des  Mietgegenstandes  ist der  Mieter  nicht  berechtigt.

§ 17
Schllüssel  für  Schiießanlage

(1 ) Jeder  Verlust  eines  Schlüssels  für  die Schließ:inlage  ist der  Vermieterin  unverzüglich  zu
melden.

(2)  Bei Verlust  eines  Schlüssels  für  eine  Schließanlage  kann  die Vermieterin  auf  Kosten  des
Mieters  den kompletten  Austausch  der gesamten  Schließar'ilage  veranlassen,  soweit
nicht  davon  auszugehen  ist,  dass  ein  Missl:irauch  des  verlorenen  Schlüssels
ausgeschlossen  ist.

§ 18
S(euern/GEf%flA-Gebühren  /Rurbdfuikbeiträge

(1)  Der  Mieter  trägt  alle  mit  seinem  Gewerbebetrieb  odei-  freiberuflichem  Betrieb
verbundenen  Steuern,  Abgaben  und sonstigen  Lasteri.
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(2)  Die GEMA-Gebühren  und die Rundfunkbeiträge  (ehemals  (3EZ-Gebühren)  sind vomMieter  zu tragen.  Die Anmeldung  bei der  GEMA  und dem  ARD  ZDF  Deutschlandradio
Beitragsservice  (ehemals  GEZ)  ist Aufgabe  des  Mieters.

@ ig
Inkrafttrefert

Diese  Benutzungs-  und  Entgeltordnung  für  das  Kulturhaus  in Geisa  tritt am fü.07.2C)25 in Kraft.

Geisa,  den  26.06.2025

Manuela
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Anlage  1 zu  § 9 Abs.  2 der  Benutzungs-  und  Enty)eltordüvung  für  öas  Kulturhaus  in Geisa

Mietgegenstand

und

Art  der  Veranstaltung

Raurnmfete  '

(je

Veranstaltung)

Mie'te  für  techri:scie

Antagen

0e Veraristaltung)

Bediensteten-  '

kosten

(je Stunde)

Beschalll

ungs-

anlage

Leivnwand
+

Beainev I
1.  oberes  Foyer  + unteres

Foyer  + Spülküche

I

a) private  Veranstaltung 100,- € 15C1,- € 50,-  € 30 - €

b) kommerzielle  Veranstaltung 250,-  € 15C1,- € 50,-  € 30,-  €

2,  Saal  + unteres  Foyer-  +

Spülküche

a) pr!vate  Veranstaltung 270,-  € 15C1,- € 50,-  € 30 - €

b) kommerzielle  Veranstaltung 680,-  € 150,- € 50,-  € 30 - €

3.  Saal  + oberes  Foyer-  +

unteres  Foyer  + Spülküche

a) private  Veranstaltung 280,-  € 150,- € 50,-  € 30 - €

b) kommerzielle  Veranstaltung 69C),- € I 5C1,- € 50,-  € 30,-  €

4.  Saal  + oberes  Foyer  +

unteres  Foyer  + Spülküche

+ Umkleiden  himer  öer

Bühne

private  Veranstaltung 300,-  € 15C1,- € 50,-  € 30 - €

b) kommerzielle  Veranstaltung 700,-  € 15C1,- € 50,-  € 3C),- €

Hinweis: Zuzügtich  zu den  obevi  dargestellferi  EntgeJllein  smd d:e auf die Mietdauer
entfallenden  Betyiebskosten  zu  zahlegn.

Erläuterunqen:

Private  Veranstaltungen  sind  z.B. Geburtstagsfeiern,  Hochzeite:n,  Firrnenfeiern,  usw.

Kommerzielle  Veranstaltungen  sind  solche  Veranstaföungen,  !::iei denen  Eintrittsgelder

erzielt  bzw.  Erlöse  durch  Verkauf  von  Speisen  ;nd  Ge'):ränken  eiwirtschaftet  werden.

Die  Vermietung  des  Kulturhauses  für  Wohltätigkeitsveranstaltungen  von  Bürgern  oder

Vereinen  der  Stadt  Geisa  erfolgf  ohne  Berechnurig  eirier  Grundmiete.  Werden  bei

diesen  Veranstaltungen  Einnahrnen  durch  Eintrittsgelder  odec  Verkauf  von Speisen
und  Getränken  erzielt,  sind  die  anfallenden  Betriebskosten  zu zahlen.  Werden
hingegen  keine  Einnahmen  erzielt,  entfällü  diie  IBerechriung  der  anfallenden

Betriebskosten.

Ortsansässige  Vereine  können  das  Kc.lturhaus  Geisa  für  vereinsinterne
Veranstaltungen  kostenlos  nutzen.

Il



An]age  2 zu § 9 Abs.  2 der  Benufzungs-  und  Entgeltordnung  fi'ir  das  Kullturhaus  in  Geisa

Mietgegenstand

und

Art  der  Veranstaltung

Riaununiete

(je Veranstaltung)

Saal  +  oberes  Foyer  +  unteres  Foyer  +
Spülküche  + Umkleiden  hinter  aer  Bülhne

a) EröffnungsveranstaItung  Karneval  am 11.11. 680.-  €
b) Fremdensitzung 680.-  €
c) Prinzenkiirung 680.-  €
d) Damen-Gala-Sitzung 680.-  €
e) Prunksitzung  - 680.-  €
f) Weiberfasching (!,O.-  €
g) Seniorenfasching O.- €
h) Kosfümball 680.-  €
i) Rosenmontagsball 680.-  €
j)  Kinderfasching O,- €
k) Kehraus 680,-  €
l) Empfang  Prinzenpaar O.- €

Hinweis: Zuzüglich  zu den  oben  dargestelJten  Entgelten  sinid  dje  auf  dlie Mietdauey  entfallenden
Betriebskosten  zu  zahlen.
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